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7.4 Unzureichende Gestaltung der Arbeitsstätte
 
Arbeitsstätten sind Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf dem Gelände eines

Betriebs oder einer Baustelle befinden und zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind bzw. zu denen die Be-

schäftigten im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben. Auch gehören verschiedene andere Bereiche zur Arbeitsstätte,

die nicht unmittelbar für die Arbeit benötigt werden. Dazu zählen z. B. die Verkehrs- und Fluchtwege, Notausgän-

ge, Lager-, Maschinen- und Nebenräume, aber auch die Sanitär-, Pausen-, Bereitschafts- und Erste-Hilfe-Räume,

Kantinen und Unterkünfte. Unabhängig von der eigentlichen Arbeitsaufgabe oder dem Produktionsprozess und

den damit verbundenen Gefährdungen (z. B. durch Gefahrstoffe oder die Benutzung von Arbeitsmitteln) können in

Arbeitsstätten Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten entstehen, wie z. B. Stolpern und

Stürze auf Verkehrswegen insbesondere Treppen, Entstehungsbrände, Absturz an Brüstungen oder Bodenöffnun-

gen, Belastung durch Arbeitsumgebungsfaktoren wie unzureichende Raumtemperaturen, Beleuchtung oder Bewe-

gungsflächen am Arbeitsplatz sowie Lärm oder unzureichende ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen insbe-

sondere an Bildschirmgeräten. Diese beispielhafte Aufzählung zeigt die Spannweite der verschiedenen Arten von

Gefährdungen in Arbeitsstätten. Neben dem Schutz vor solchen Gefährdungen gehört die Bereitstellung von z. B.

Toiletten- und Waschräumen, Pausenräumen oder Pausenbereichen sowie Erste-Hilfe-Räume und Kantinen zu ei-

ner menschengerecht gestalteten Arbeitsstätte. Für ein sicheres und gesundheitsgerechtes Einrichten und Betrei-

ben von Arbeitsstätten werden in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) zur Vermeidung bzw. Minimierung der

Gefährdungen entsprechende Schutzziele formuliert. Diese werden mit den Technischen Regeln für Arbeitsstätten

(ASR) konkretisiert. Der Arbeitgeber hat aber auch die Möglichkeit, mit eigenen den betriebstechnischen Bedingun-

gen angepassten Lösungen den Gefährdungen zu begegnen. Eine vertiefende Darstellung der Rechtslage und des

Regelwerkes mit praktischen Beispielen enthält z. B. BUX 2019. Der Wandel der Arbeit, mit z. B. "modernen" For-

men der Gestaltung von Arbeitsstätten wie Open-Space-Büros, führt aber auch zu neuen Auswirkungen, insbeson-

dere auf die psychische Gesundheit (KRATZER, LÜTKET 2017). Hier besteht die Herausforderung, die dabei oft

noch ungeklärten möglichen Gefährdungen mit zu erfassen. Gefährdungen können auch daraus erwachsen, dass

die schutzzielorientierten Lösungen der ArbStättV/ASR beim Errichten des Gebäudes nicht berücksichtigt werden,

wie z. B. zu niedrige Brüstungen, entgegen der Fluchtrichtung öffnende Türen oder sommerlicher Überwärmung

infolge unzureichenden Sonnenschutzes. Oft resultiert dies aus einer ungenügenden Einbindung des Arbeitsschut-

zes im Bauplanungsverfahren (KOTHE 2018). Für eine optimale Gestaltung der Maßnahmen zum schnellen und

sicheren Verlassen der Arbeitsstätte im Gefahrenfall (z. B. Brand) werden zunehmend moderne computergestützte

Methoden zur Simulation von Personenströmen eingesetzt (KNEIDL, KÖNNECKE 2020).
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7.4.1 Art der Gefährdungen und ihre Wirkungen
 
In Arbeitsstätten treten viele verschiedene Arten von Gefährdungen mit unterschiedlichen Wirkungen auf. Tabelle

7.4-1 zeigt eine Übersicht zu den wichtigsten Gefährdungsfaktoren und ihren möglichen Ursachen in Arbeitsstät-

ten. Die Wirkungen können dabei je nach Faktor sehr unterschiedlich sein.
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Tab. 7.4-1 Gefährdungen und ihre Ursachen in Arbeitsstätten (nach ASR V3)

Gefährdungsfaktor Ursache

Mechanische Gefährdungen

(siehe auch Kapitel 1.1, 1.2, 1.5 und 1.6)

Sturz- und Stolperstellen (z. B. durch die Beschaf-

fenheit des Fußbodens)

–

Absturzstellen (z. B. an höher gelegenen Arbeitsplät-

zen und Verkehrswegen)

–

Quetsch- und Scherstellen (z. B. an kraftbetriebe-

nen Fenstern, Türen und Toren)

–

herabfallende Gegenstände (z. B. aufgrund der An-

ordnung von Lagerflächen)

–

gefährliche Oberflächen (z. B. Ecken, Kanten)–

Elektrische Gefährdungen

(siehe auch Kapitel 2.1)

elektrischer Schlag oder Störlichtbögen bei Annähe-

rung an oder bei direkter Berührung von Spannung

führenden Teilen elektrischer Anlagen (z. B. Freilei-

tungen, Fahrdrähte, Sammelschienen)

–

Gefahrstoff

(siehe auch Kapitel 3.1 und 7.3)

Innenraumluftverunreinigungen durch schadstoffbe-

lastete Baumaterialien, raumlufttechnische Anlagen

oder Einrichtungsgegenstände, z. B. Formaldehyd,

Holzschutzmittel, Flammschutzmittel, Weichma-

cher, organische Lösemittel (VOC), Passivrauchen

am Arbeitsplatz

–

Verdrängung der Atemluft, z. B. in Bereichen mit

sauerstoffreduzierter Atmosphäre, beim Einsatz von

Sauerstoff verdrängenden Gasen als Löschmittel

–

Biologische Arbeitsstoffe (Biostoffe)

(siehe auch Kapitel 4.1)

Biologische Gefährdungen im Sinne der ArbStättV

durch Verunreinigungen und Ablagerungen können

z. B. sein:

Schimmelpilzwachstum in Räumen,–

Verkeimung in raumlufttechnischen Anlagen oder

Klimaanlagen,

–

Hygieneaspekte in Arbeits- oder Sanitärräumen,–

Legionellen-Vermehrung in Trinkwasseranlagen (Ae-

rosolbildung).

–

Brand- und Explosionsgefährdungen

leicht entflammbare Materialien (z. B. Verpackun-

gen, Dekorationsmaterialien, Vorhänge) in Verbin-

dung mit einer wirksamen Zündquelle (z. B. offene

Flammen, heiße Oberflächen, Funkenschlag)

–

Ansammlung brennbarer Rückstände (z. B. Fette,

Stäube) in lüftungstechnischen Anlagen

–

sichtbare Ablagerungen von brennbarem Staub auf

Böden und Arbeitsgeräten

–

Thermische Gefährdungen

(siehe auch Kapitel 5)

berührbare heiße oder kalte Oberflächen (z. B. von

heißen/kalten Rohrleitungen, Heizeinrichtungen an

Arbeitsplätzen oder direkt an Verkehrswegen und

Durchgängen)

–

heiße oder kalte Medien (z. B. Heißdampf, heiße

oder kalte Flüssigkeiten), die aus zur Arbeitsstätte

gehörenden Anlagen austreten und in Arbeitsberei-

che und Verkehrswege gelangen können

–
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Spezielle physikalische Einwirkungen

(siehe auch Kapitel 6.1, 6.2, 6.3)

Lärm und Vibrationen an Arbeitsplätzen bei entspre-

chenden baulichen Gegebenheiten (z. B. Raumab-

messungen, Beschaffenheit von Wänden, Böden,

Decken und weiteren Oberflächen, Raumakustik,

Übertragung von Körperschall und Vibrationen

durch den Baukörper)

–

natürliche optische Strahlung (Sonnenstrahlung) bei

Arbeiten im Freien

–

Arbeitsumgebungsbedingungen

(siehe auch Kapitel 3.2, 7.1, 7.2 und 7.4)

Hitze (hohe Temperaturen am Arbeitsplatz), z. B.

aufgrund direkter Sonneneinstrahlung, hoher Au-

ßentemperaturen, technologisch bedingter Wärme-

quellen

–

Kälte, z. B. bei Arbeiten in Kühlräumen oder in tief-

kalten Arbeitsbereichen, bei Arbeiten im Freien

–

Klima, z. B. bei häufigem Tätigkeitswechsel oder

starken Schwankungen der Raumtemperatur zwi-

schen "warm" und "kalt", durch Zugluft

–

Luftqualität, z. B. bei hoher Belegung von Arbeits-

räumen oder bei Geruchsbelastung

–

Beleuchtung, z. B. aufgrund geringer Beleuchtungs-

stärke, starker Reflektion, Blendung, Lichtfarbe, von

Übergängen zwischen hellen und dunklen Berei-

chen, Schlagschatten, geringem Tageslichtanteil

–

Anordnung und Gestaltung der Arbeitsplätze sowie

der Pausen-, Bereitschafts- und Sanitärräume, z. B.

deren Zugänglichkeit und Größe, Beeinflussung

durch benachbarte Arbeitsplätze und Bereiche

–

zusätzliche Gefährdungen bei Gefahr- oder Notfällen

(siehe auch Kapitel 7.4)

Anordnung und Beschaffenheit der Feuerlöschein-

richtungen, der Melde- und Alarmierungseinrichtun-

gen, der Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie der Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung,

–

Art und Anzahl der Fluchtmöglichkeiten, Länge,

Breite und Verlauf der Fluchtwege; Beleuchtung und

Kennzeichnung der Wege

–

Physische Belastung/

Arbeitsschwere

(siehe auch Kapitel 8)

Zwangshaltungen (insbesondere durch Arbeiten im

Hocken, im Knien, mit Rumpfbeugen, mit Verdre-

hen des Kopfs oder über Kopf)

–

Sitzen oder Stehen ohne die Möglichkeit des Hal-

tungswechsels (z. B. bei Bildschirmarbeit)

–

manuelle Transporte über Schwellen, Treppen oder

Rampen

–
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Psychische Faktoren

(siehe auch Kapitel 9.2 und 9.4)

Lärm, z. B. Maschinenlärm aus benachbarten Ar-

beitsbereichen, Signale aus benachbarten Bereichen,

tonhaltige Geräusche der Lüftung

–

Klima, z. B. Zugluft, häufige Temperaturschwankun-

gen

–

Vibrationen, z. B. aus benachbarten Maschinenhal-

len

–

schlechte Wahrnehmbarkeit von Signalen oder An-

zeigen, z. B. in Leitwarten, Leitstellen

–

Beleuchtung, z. B. Lichtfarbe, Flimmern–

räumliche Gestaltung von Büroarbeitsplätzen, z. B.

in Großraumbüros, Callcentern

–

ungünstige Arbeitsorganisation und Arbeitsablauf-

gestaltung

–

nicht den ergonomischen Grundsätzen entsprechen-

de Softwaregestaltung

–

Raum- oder Gebäudenutzungskonzepte, die den Ar-

beitsabläufen nicht angemessen sind

–

Sonstige Einwirkungen

Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung in Behör-

den, Kliniken, Kreditinstituten, Spielhallen, Verkaufs-

stellen, Tankstellen usw.

–

Tiere, z. B. beißen, treten, quetschen, schlagen, ste-

chen

–

Pflanzen, z. B. stechen, schneiden, sensibilisieren–

erhöhtes Infektionsrisiko, z. B. Grippe

(Influenza), SARS-CoV-2 (Corona)

–
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7.4.2 Ermittlung und Beurteilung
 
Die Ermittlung der in Arbeitsstätten auftretenden Gefährdungen kann auf der Grundlage der Technischen Regel für

Arbeitsstätten ASR V3 "ASR V3"Gefährdungsbeurteilung"Gefährdungsbeurteilung" erfolgen. Abbildung 7.4-1 zeigt

schematisch die Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung. Vertiefende Hinweise dazu enthält Teil 1 des Hand-

buches. 

Abbildung 7.4-1 Schematische Darstellung der Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung (ASR V3)  

Dafür können an die betrieblichen Verhältnisse angepasste Tools und Checklisten genutzt werden. Beispielhaft soll

hier auf die Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung im Bereich der Bundesverwaltungen verwiesen werden.
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7.4.3 Arbeitsschutzmaßnahmen und Wirksamkeitskontrolle
 
Die Arbeitsstätte soll gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und den zugehörigen

Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) eingerichtet und betrieben werden. Die Auswahl von Arbeitsschutz-

maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle der zur Vermeidung von Gefährdungen vorgenommenen Maßnahmen

kann auf der Basis der Hierarchie nach Abbildung 7.4-2 erfolgen. In dieser Hierarchie spiegelt sich das TOP-Prinzip

der Arbeitsschutzmaßnahmen wider – die Maßnahmen sind in der Reihenfolge technische, organisatorische und

personenbezogene Maßnahmen auszuführen. Die Ursache der Gefährdung zu beseitigen, wirkt zwar am nachhal-

tigsten, lässt sich jedoch oft in der Arbeitswelt nicht umsetzen. Aber auch eine ausreichende Qualifikation und

Schulung mit regelmäßigen Unterweisungen der Beschäftigten wirken letztlich als Schutzmaßnahme, da die Be-

schäftigten über mögliche Gefährdungen informiert sind und bewusster bzw. geschult (z. B. Handhabung von Ab-

sturzsicherungen) damit umgeben. 

Abbildung 7.4-2 Maßnahmenhierarchie bei der Gefährdungsbeurteilung (ASR V3) 
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7.4.4 Vorschriften, Regelwerke, Literatur
 
Gesetze, Verordnungen 

www.gesetze-im-internet.de; https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Bauordnungsrecht der Länder

 

Technische Regelwerke zu den Arbeitsschutzverordnungen 

www.baua.de

ASR V3: "Gefährdungsbeurteilung"

ASR V3a.2: "Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten"

ASR A1.2: "Raumabmessungen und Bewegungsflachen"

ASR A1.3: "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung"

ASR A1.5/1,2: "Fußböden"

ASR A1.6: "Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände"

ASR A1.7: "Türen und Tore"

ASR A1.8: "Verkehrswege"

ASR A2.1: "Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden, Betreten von Gefahrenbereichen"

ASR A2.2: "Maßnahmen gegen Brände"

ASR A2.3: "Fluchtwege und Notausgänge"

ASR A3.4: "Beleuchtung und Sichtverbindung"

ASR A3.5: "Raumtemperatur"

ASR A3.6: "Lüftung"

ASR A3.7: "Lärm"

ASR A4.1: "Sanitärräume"

ASR A4.2: "Pausen- und Bereitschaftsraume"

ASR A4.3: "Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe"

ASR A4.4: "Unterkünfte"

ASR A5.2: "Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenver-

kehr - Straßenbaustellen"

 

Geltendes EU-Recht
Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie

89/391/EWG)

Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Ge-

sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der

Richtlinie 89/391/ EWG)

Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und

des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16

Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Bau-

stellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtli-

nie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)
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https://www.aknw.de/fileadmin/user_upload/Praxishinweise/PH47_Arbeitsschutz_Stand-September-2019.pdf


–

–

–

–

–

7.4.5 Textbausteine für Prüflisten und Formblätter
 
Prüffragen

Ist die Arbeitsstätte gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und den zugehörigen

Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) eingerichtet?

Wird die Arbeitsstätte gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und den zugehöri-

gen Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) betrieben?

 

Festgestellte Gefährdungen/Mängel
Die Arbeitsstätte entspricht nicht den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der zuge-

hörigen Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR).

 

Maßnahmen
Die Arbeitsstätte gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der zugehörigen

Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) einrichten und betreiben.

Sofern sich die Arbeitsstätte nicht gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und

den zugehörigen Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) einrichten und betreiben lässt (z. B. aufgrund

spezifischer betriebstechnischer oder ergonomischer Anforderungen sind von den Regelungen der ArbS-

tättV/ASR abweichende Gestaltungen notwendig oder können nur mit unverhältnismäßigem Aufwand umge-

setzt werden), so muss durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und der gleiche Schutz der Gesund-

heit der Beschäftigten erreicht werden.
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–

7.4.6 Autoren und Ansprechpartner
 

Dr.-Ing. Kersten Bux 

Fachgruppe 2.4 "Arbeitsstätten, Maschinen- und Betriebssicherheit" 

Kontakt
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